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Der Finanzplan soll einen Überblick über die vermutliche Entwicklung der Gemeinde und 
der Gemeindefinanzen über einen Zeitraum von 5 Jahren aufzeigen. Es ist ein 
Entscheidungs- und Planungsmittel. Er signalisiert, wann Massnahmen zur Erreichung des 
mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts notwendig sind und zeigt den Handlungsspielraum 
für Investitionen auf. Er basiert auf Annahmen, die jährlich überprüft und gegebenenfalls 
angepasst werden müssen. Das Abstellen auf Schätzungen und Annahmen hat eine 
Ungenauigkeit zur Folge. 
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Kommentar  
 

 

Allgemeine und gesetzliche Grundlagen 

Gemäss § 157c des Gemeindegesetzes steht unter dem Titel Aufgaben- und Finanzplan: 

1 Die Einwohnergemeinde gibt sich jährlich einen Aufgaben- und Finanzplan. 

2 Der Aufgaben- und Finanzplan wird vom Gemeinderat erstellt und  

a. beschreibt für die nächsten 5 Jahre die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindeaufgaben mit ihren 

Auswirkungen auf den Finanzbedarf, 

b. zeigt die Massnahmen zur Beibehaltung oder Erreichung eines auf die Dauer ausgeglichenen 

Finanzhaushalts auf. 

3 Er ist zusammen mit dem Budget der Gemeindeversammlung oder dem Einwohnerrat zur Kenntnisnahme 

vorzulegen. 

Die Rechnungsprüfungskommission hat gemäss § 55 Abs. 3 lit. b der Gemeinderechnungsverordnung u.a. 

die Aufgabe: 

b. finanzpolitische Würdigung des Budgets sowie des Aufgaben- und Finanzplanes hinsichtlich Tragbarkeit 

und der Erreichung eines auf die Dauer ausgeglichenen Finanzhaushalts. 

Der Finanzhaushalt der Einwohnergemeinde wird in zwei Bereiche unterteilt: 

- Steuerfinanzierter Haushalt (allgemeiner Haushalt) 

- Gebührenfinanzierte Haushalte (Spezialfinanzierungen) 

Die gebührenfinanzierten Haushalte (Spezialfinanzierungen) funktionieren nach dem Verursacherprinzip und 

müssen deshalb kostendeckend finanziert werden. 

Die Beurteilung der Finanzlage und deren Entwicklung ist mit folgenden zwei Finanzkennzahlen (siehe 

Diagramme) illustriert. 

Selbstfinanzierung Der Selbstfinanzierungsgrad (%) zeigt auf, in welchem Ausmass Investitionen durch 

selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 

% entspricht dabei einer vollständigen Selbstfinanzierung der Nettoinvestitionen. 

Liegt der Wert unter 100 % führt dies zu einer Neuverschuldung.  Aufgrund der 

kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, inwieweit die 

Investitionen selbst- oder fremdfinanziert werden müssen. 

Nettoschuld/-vermögen Diese Kennzahl zeigt, ob ein Haushalt nach Abzug des Verwaltungsmögens vom 

Eigenkapital eine Schuld oder ein Vermögen aufweist. Wird dieser Wert durch die 

Einwohnerzahl dividiert, ergibt das die Nettoschuld respektive das Nettovermögen 

pro Einwohner (siehe Diagramm).  

Basierend auf getroffene Annahmen soll der Finanzplan als Ergänzung zum Budget die mittelfristige 

Entwicklung der Erfolgsrechnung und Investitionen sowie deren Auswirkungen auf die verschiedenen Elemente 

der Bilanz für die Jahre 2024 bis 2028 aufzeigen. Der Finanzplan wird im Sinne einer rollenden Planung 

jährlich überarbeitet und aufgrund der neuesten Erkenntnisse und Prognosen angepasst. Im Zuge der 

Budgeterstellung wird der Investitionsplan jährlich vom Gemeinderat verabschiedet. Den Stimmbürgern wird 
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der Finanzplan im Rahmen der jährlichen Budgetversammlung zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die dem 

Finanzplan zugrundeliegenden Rahmenbedingungen und Ergebnisse sind nachfolgend genauer erläutert.  

 

Die strategischen und finanzpolitischen Zielsetzungen 

- Wir verfolgen eine nachhaltige Finanzpolitik und sorgen für einen geordneten Finanzhaushalt mit 

angemessenen Steuersätzen und Gebühren.  

- Wir fördern attraktive Rahmenbedingungen für den Wohn- und Gewerbestandort Hölstein. 

- Die Erfolgsrechnung soll mittel- und langfristig ausgeglichen sein.  

- Neuverschuldungen sind möglichst gering zu halten. 

- Die Investitionen sollen zukunftsgerichtet, nachhaltig und nach Dringlichkeit und Wichtigkeit priorisiert 

getätigt werden. 
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Grundlagen Berechnung Finanzplan 2024 – 2028 

 

Die Qualität eines langfristigen Planungsinstruments hängt stark von der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der 

Annahmen und Prognosen ab. Diese werden einerseits durch übergeordnete Entwicklungen sowie Planungen 

und andererseits durch gemeindespezifische und selbstdefinierte Rahmenbedingungen beeinflusst. Der 

Finanzplan 2024 – 2028 beruht auf folgenden Annahmen: 

 

- Basis 

Die Berechnungen im Finanzplan basieren auf dem Budget 2023. Bekannte einmalige Ereignisse, 

Veränderungen oder strategische Vorgaben sind berücksichtigt.  

 

- Bevölkerungsentwicklung 

Per 30. Juni 2022 zählte unsere Gemeinde 2‘679 Einwohner. Bis 2028 rechnen wir mit einem Anstieg 

auf 2'712 Einwohnern. Die Veränderung der Bevölkerungsentwicklung wird insbesondere bei der 

Berechnung der Steuererträge sowie bei der Berechnung der Nettoschuld resp. des Nettovermögens 

pro Kopf berücksichtigt. 

 

- Personal 

Das neue, genehmigte Personalreglement trat per 1. Januar 2023 in Kraft. Das Lehrpersonal ist 

weiterhin beim kantonalen Personalreglement angeschlossen, deshalb wird hier eine Erhöhung des 

Personalaufwandes mit 1 % prognostiziert. Zusätzlich wird der Landrat im Dezember mit grosser 

Wahrscheinlichkeit ein Teuerungsausgleich von ca. 2.5 % genehmigen. Der Gemeinderat geht aktuell 

davon aus, dass mit den Pensen der Gemeindeangestellten von 780 % und trotz des 

Bevölkerungszuwachses keine wesentlichen zusätzlichen Personalressourcen geschaffen werden 

müssen.  

 

- Bildung 

Im aktuellen Schuljahr 23/24 führen wir bis Mitte 2024 vier und ab Mitte 2024 nur noch drei 

Kindergartenklassen. Bei der Primarschule werden es bis Mitte 2025 11 und ab Mitte 2025 12 

Primarklassen sein. Die Prognosen der Kindergartenzahlen werden voraussichtlich stabil bleiben. Wir 

rechnen bis ins Schuljahr 2028/2029 mit weiterhin konstant drei Kindergarten- und 12 Primarklassen. 

 

- Abschreibungen 

Es werden zwei Abschreibungsmethoden angewendet: 

- fixdegressive Abschreibung auf bisherigem Verwaltungsvermögen bis 2013  

- lineare Abschreibung nach Nutzungsdauer für Investitionen ab 2014 aufgrund Einführung HRM2 

- das alte Verwaltungsvermögen wird im Jahre 2024 zu 5,0 % des Buchwertes am 31. Dezember 

2013 abgeschrieben. Für bestehendes Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierungen Wasser 

und Abwasser gilt ein Abschreibungssatz von 4,5 % auf dem Buchwert am 31.12.2013 (siehe 

Anhang II der Gemeinderechnungsverordnung). 
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Investitionen im Bereich des Finanzvermögens werden mit HRM2 nicht mehr über die Investitions-

rechnung abgebildet. Die Verbuchung erfolgt analog der Privatwirtschaft nur bilanzmässig.  

Sachanlagen des Finanzvermögens werden zum Marktwert bilanziert. Es werden deshalb auch keine 

Abschreibungen vorgenommen, sondern aufgrund der Bewertungsüberprüfung sogenannte „Wert-

verminderungen resp. realisierte Verluste“ oder Aufwertungen über die Erfolgsrechnung gebucht. 

 

- Steuererträge / Finanzausgleich 

Die Schätzung des Kantons haben wir nicht übernommen. Weil Hölstein in der Vergangenheit eher 

tiefere Wachstumsraten hatte als der Kantonsdurchschnitt. Grundsätzlich empfiehlt das Statistische 

Amt für das Budgetjahr 2024, die verbuchten Steuererträge aus der Jahresrechnung 2022 zu nehmen.  

Im Jahre 2023 trat die Vermögenssteuerreform bei den natürlichen Personen in Kraft. Der 

Ertragssteuersatz wird infolge der Steuervorlage 17 (SV17) in den Jahre 2023 bis 2025 gesenkt.  

Der geplante Steuerfuss in den kommenden Jahren bleibt bei 63 %. 

Im Rahmen der SV17 wurde im Jahr 2023 auch bei den juristischen Personen vom Steuersatz (in % 

des steuerbaren Kapitals/Ertrags) auf den Steuerfuss (in % der Staatssteuer) gewechselt. Die 

Gemeinden haben erstmals an der letztjährigen Budgetversammlung den Steuerfuss für die juristischen 

Personen festsetzten müssen. Dieser darf maximal 55 % betragen. Dabei ist es möglich, den Steuerfuss 

für die Ertrags- und Kapitalsteuer unterschiedlich festzusetzen.  

Zur Abfederung der erwarteten Ertragsausfälle infolge SV17 erhöht der Bund den Bundessteueranteil 

im Jahr 2024 an die Kantone.  

Der horizontale Finanzausgleich wird auf dem ermittelten Wert für das Jahr 2024 fortgeschrieben. 

Eine verlässliche Prognose ist aufgrund der verschiedenen übergeordneten Einflussgrössen nicht 

möglich. 

 

- Finanzaufwand 

Der weltweite Zinsanstieg hat auch für unsere Gemeinde infolge von deutlich höheren Zinskosten 

Folgen. Aktuell bewegen sich die Konditionen für Neuaufnahmen von Fremddarlehen bei ca. 2,0 %. 

Durch die hohen bevorstehenden Investitionen im Bereich Bildung (Aufstockung Holde 2), Verkehr, 

Arealentwicklung Husmatt und Reservoir Eich müssen in den nächsten Jahren weitere Darlehen 

aufgenommen werden. 

Das statistische Amt empfiehlt für die interne Verzinsung einen Zinssatz von 0,8 % einzusetzen. 
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Steuerfinanzierter Haushalt 

 

Die nachfolgende Tabelle weist die elementaren Kennzahlen des steuerfinanzierten Haushalts aus: 

 
 

Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad beträgt 50 %. Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt den Anteil der 

Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 

unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Liegt der Wert über 100 %, können Schulden abgebaut 

werden.  

In den nächsten Jahren plant die Gemeinde Hölstein hohe Investitionen im Bereich Bildung (Aufstockung Holde 

2), Arealentwicklung Husmatt, Verkehr und Reservoir Eich zu tätigen. In der aktuellen Investitionsplanung ist 

die Sporthalle im AFP enthalten. Über das weitere Vorgehen wird Mitte 2024 entschieden. Diese Investitionen 

werden den Finanzhaushalt stark beeinflussen, mit Kapitalfolgekosten (Abschreibungen / Zinsen) und 

andererseits mit immer mehr steigenden Kosten im Bildungswesen (Gehälter Lehrpersonen), 

Gesundheitswesen, Sozialhilfe und im Asylwesen. Bei den aufgeführten Kosten handelt es sich um gebundene 

Ausgaben, welche auf gesetzliche Grundlagen und Vorgaben des Kantons Basel-Landschaft zurückzuführen 

sind. Aufgrund dieser Tatsachen sind mehr als drei Viertel der Ausgaben einer Gemeinde zwingend zu 

budgetieren. Die Ausgaben können nur indirekt beeinflusst werden. Die nachfolgenden Grafiken illustrieren 

die prognostizierte Entwicklung. 
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Basierend auf dem Budget 2023 erfolgt die mit den entsprechenden Parametern hinterlegte Planrechnung: 

 
Gemäss Ergebnis der Erfolgsrechnung werden wesentliche nicht liquiditätswirksame Aufwände und Erträge 

addiert bzw. subtrahiert. Daraus resultiert die Selbstfinanzierung und davon werden die Nettoinvestitionen 

subtrahiert. In der Berechnung sind vorhandene Darlehen und nach deren Ablauf die Refinanzierungen 

berücksichtigt. Das zu beschaffende Fremdkapital wird im entsprechenden Planjahr ausgewiesen. Der 

Finanzbedarf muss fremdfinanziert werden, weil der Zufluss an liquider Mittel fehlt. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der verschiedenen Elemente der Bilanz sowie des 

Nettovermögens bzw. der Nettoschuld: 
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Der Anstieg beim Personalaufwand im Planjahr 2025 betrifft das Bildungswesen. Ab Mitte 2025 wird mit einer 

Klasse mehr gerechnet (vorher 11). 

Beim Steuerfuss der natürlichen Personen sind keine Erhöhungen berücksichtigt. Die Veränderung aufgrund 

der Steuerreform SV17 ab 2023 bei den Kapital- und Ertragssteuern der juristischen Personen sowie aufgrund 

der Vermögenssteuerreform der natürlichen Personen sind im vorliegenden Aufgaben-/Finanzplan 

berücksichtigt. Die konjunkturellen Veränderungen und Prognosen wurden aufgrund von Angaben der 

Steuerverwaltung BL berechnet. Einmalige und wiederkehrende Korrekturen gegenüber dem Budget 2024, 
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welches die Grundlage für die Planjahre 2025 – 2028 bildet, sind separat ausgewiesen. Darin enthalten ist 

beispielsweise die Aufwertung des Areals Husmatt sowie dessen Baurechtszinserträge. 

Für zu beschaffendes Fremdkapital wird ab dem Jahre 2025 mit einem Zinssatz von 2 % gerechnet. Die 

Verwendung von vorhandenen flüssigen Mitteln bzw. deren Abbau bis auf eine betriebsnotwendige Reserve 

(CHF 0.75 Mio.) ist berücksichtigt.  

Die Abschreibungen sind gemäss Finanzhandbuch der BL-Gemeinden differenziert nach den entsprechenden 

Anlagekategorien bzw. aufgrund der Nutzungsdauer der Investitionsobjekte berechnet. 

Im Investitionsprogramm werden die beabsichtigten Investitionen bezüglich Höhe und Terminierung aufgelistet. 

Diese bilden gleichzeitig die Basis für die Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen, welche wiederum 

in die Planerfolgsrechnung einfliessen. 
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Gebührenfinanzierter Haushalt 

 

Abfall 

Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist per Ende 2022 ein Nettovermögen von rund TCHF 67 aus. 

Bei dieser Spezialfinanzierung ist kein Verwaltungsvermögen mehr vorhanden.  
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Abwasserbeseitigung 

Die Abwasserbeseitigung weist per Ende 2022 ein Nettovermögen von rund CHF 1'258 Mio. Im 2024 wird 

die Abwassergebühr pro m3 von CHF 1.60 auf CHF 1.20 und die Grundgebühr von CHF 90.00 auf CHF 

80.00 pro Wohnung gesenkt. Die Erfolgsrechnung weist während der gesamten Planperiode bewusst 

Aufwandüberschüsse aus, um das hohe Eigenkapital senken zu können. 
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Antenne 

Aktuell besteht per Ende 2022 ein Nettovermögen von TCHF 924. Für das Jahr 2024 ist eine Senkung der 

Antennengebühr von CHF 144.00/Jahr auf CHF 96.00/Jahr vorgesehen. Trotz dieser Senkung und der 

geplanten Investitionen steigt das Nettovermögen in den kommenden Jahren weiter an. Weitere Massnahmen 

wird der Gemeinderat im kommenden Jahr initiieren. 
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Wärmeverbund 

Die Spezialfinanzierung Wärmeverbund weist Ende 2022 eine Nettoschuld von TCHF 250 aus. Im Planjahr 

2028 wird die Nettoschuld gemäss Finanzplan auf TCHF 93 sinken. 
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Wasserversorgung 

Aktuell besteht per Ende 2022 eine Nettoschuld von TCHF 1'899. Dies bedeutet, dass das 

Verwaltungsvermögen grösser als das Eigenkapital ist. Dies bedeutet, dass ein grosser Teil der Investitionen, 

welche in den Planjahren 2024 und 2025 getätigt werden, fremdfinanziert werden müssen. Um die 

Nettoschuld nicht weiter ansteigen zu lassen, ist für 2024 eine Erhöhung der Wasser- und Grundgebühr 

vorgesehen. Wassergebühr von CHF 2.50 pro m3 auf CHF 2.75 pro m3 und die Grundgebühr von CHF 

175.00 auf CHF 200.00 pro Wohnung. 
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